
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 21.09.2017 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 416-17       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Schwarz  11.10.2017     

Ortschaftsrat Trabitz  12.10.2017     

Ausschuss für 

Soziales  

16.10.2017     

Ausschuss für 

Finanzen  

17.10.2017     

Bau- und 

Vergabeausschuss  

18.10.2017     

Hauptausschuss  19.10.2017     

Stadtrat  24.10.2017     

 

 

 

Betreff: 

 

 

Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Satdt Calbe (Saale) 

 

 

 

  

Datum       Amtsleiter/in 

Fachdienstleiter/in 

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die anliegende Haushaltssatzung und den 

Haushaltsplan der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2018 mit seinen Anlagen.  

 

 
Erläuterung/Begründung: 

 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 sollen in der am 24.10.2017 

eingebrachten Fassung beschlossen werden.  

 

 
 öffentlich 
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Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Saldo von +455.100 EUR ab. Der Finanzplan weist 

ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von +608.400 EUR aus. 

 
Gemäß § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist der 

Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen 

(Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der 

Aufwendungen mindestens erreichen. Dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Haushalt 2018 

gerecht. 

 
Der Stadt Calbe (Saale) steht ein durch die Satzung eingeräumter Liquiditätskreditrahmen, 

gemäß § 110 KVG LSA, zur Verfügung. Dieser darf zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 

in Anspruch genommen werden. 

 
Der mit der Haushaltssatzung 2017 festgesetzte und von der Kommunalaufsichtsbehörde 

des Salzlandkreises genehmigte Liquiditätskredit in Höhe von 7.500.000 EUR reicht im 

Haushaltsjahr 2018 nicht mehr aus, um allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.  

 

Trotz aller Konsolidierungsanstrengungen und dem Erlass einer haushaltswirtschaftlichen 

Sperre im Haushaltsjahr 2017, ist es uns nicht gelungen den Liquiditätskredit abzubauen. 

Die Liquiditätsvorschau und der Liquiditätsverlauf 2017 zeigen zum jetzigen Zeitpunkt, dass 

die höchste Inanspruchnahme des Liquiditätskredites in den einzelnen Monaten großen 

Schwankungen unterliegt. So haben u. a. die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer einen 

großen Einfluss auf die Höhe der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites. Ein weiterer 

Grund sind die zahlreichen Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt bei nicht rechtzeitigem Eingang der Fördermittel 

grundsätzlich in Vorleistung gehen muss. 
 
 Deshalb ist es erforderlich den Liquiditätskredit auf 8.000.000 EUR zu erhöhen. 

 
Anlagenverzeichnis: 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Calbe (Saale). 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 
   

Freiwillige Aufgaben 
                

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr              Ja            Nein 

Ergebnisplan 
   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 
                  

 
Veranschlagung in der mittelfristigen                             Ja            Nein 
Finanzplanung 

Bemerkungen 
 
 

Unterschrift Kämmerei 
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